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und Entladung einzurichten. Wird jedoch nicht bis zum
maximalen Ladedruck geladen, so kann der Verzug
zwischen Entladung und Ladung mehrere Stunden dauern.
Wir haben nachrechnen können, dass die spezifische
Wärme des Blockes bei den in Frage fallenden Temperaturen

etwa 0,31, bezogen auf 1 kg, beträgt. Für diese
Erstlingsanlage kann sowohl dem Besteller als auch dem
Unternehmer volle Anerkennung ausgesprochen werden.
(Seit den Versuchen bis zur vorliegenden Veröffentlichung
blieb die Anlage etwa ^'j Jahre im Betrieb. Es zeigten
sich im Verlauf dieser Zeit Schwierigkeiten beim Laden
des Betonkörpers durch die eisernen Widerstandsleitungen.)

(Schluss folgt.)

Miscellanea.

Konkurrenzen.

Eidgenössische Technische Hochschule. Diplomerteilung.
Der Schweiz. Schulrat hat nachfolgenden, in alphabetischer Reihenfolge

aufgeführten Studierenden der Eidg. Technischen Hochschule

auf Grund der abgelegten Prüfungen das Diplom verliehen:

Als Bauingenieur: Ernst Büchi von Zürich, Emilio Donini

von Gentilino (Tessin), Georg Ernst von Bretten (Deutschland),
Romulus Ghezzo von Buzau (Rumänien), Leo Ineichen von Rothen-

bürg (Luzern), Nicolas Kamm von Obstalden (Glarus), Georges

Madliger von La Chaux-de-Fonds (Neuenburg), Julius Ornstein von
Bacau (Rumänien), Max Wegenstein von Feuerthalen (Zürich).

Ais Maschineningenieur: Carlo Müller von Zug.

Als Ingenieur-Chemiker: Paul Joseph Meyer von Baden

(Aargau), Stefano Somazzi von Breganzona (Tessin), Eugen Spoerry

von Fischenthal (Zürich), Erich Staudt von Baisthal (Solothurn),
Daniel Twiss von Rotterdam (Holland). Mit besonderer Ausbildung
in Elektrochemie: Ubaldo Emma von Olivone (Tessin), Simon Janett

von Zillis (Graubunden), Henning Trebier von Kristiania (Norwegen).

Drehstrom-Ofentransformator für 52 000 A. Von der

A.-G. Brown Boveri 8. Cie. in Baden ist ein Drehstrom-Ofentransformator

für 15300 kVA Dauerleistung und 20000/170 V Ueber-

setzungsverhältnis erstellt worden, der durch die Ausführung seiner

für die ausserordentlich hohe Stromstärke von 52000 A bemessenen

Nieclerspannungswicklung bemerkenswert ist. Zur Vermeidung
zusätzlicher Verluste durch Streufelder sind die Ableitungschienen
untermischt und zudem in zwei Ebenen angeordnet. Hierdurch

wird erreicht, dass die Kurzschlusspannung und damit der induktive

Spannungsabfall auf den Wert von wenigen Prozenten gehalten
werden kann. Die Wicklung selbst ist mit der bekannten Wicklungs-
Abstützung durch Federn versehen. Ausser der dadurch erreichten
mechanischen Festigkeit gegen dynamische Kurzschluss-Wirkungen
ist gleichzeitig damit die Möglichkeit gegeben, Primär- und Sekundärwicklung

als Ganzes abheben zu können. Die „ETZ" vom 6. Nov.

bringt ein Bild des Transformators, der im übrigen als Kerntransformator

mit aussen liegender Wasserkühlung ausgeführt ist.

Flugmotor von 850 PS. Von der Duesenberg Corporation
ist, wie die „Z. d. V. D. I." dem „Journal of the Franklin Institute"

vom September 1919 entnimmt, ein Flugmotor von bisher
unerreichter Leistung erbaut worden. Die für 850 PS Nennleistung
bemessene Maschine hat 16 in zwei Reihen unter 45° gestellte

Stahlzylinder von 152,4 mm Bohrung und 190,5 mm Hub, die durch

das frische Gemisch gekühlt werden. Jeder Zylinder besitzt drei

Ventile, ein Einlassventil von 66,7 mm und zwei darunter liegende

Auspuffventile von 50,8 mm Durchmesser. Die Ventile werden von

einer über den Zylindern gelegenen gemeinsamen Steuerwelle mit
aufgeschmiedeten Steuerdaumen angetrieben, die mit einer Bohrung

von 19 mm Durchmesser versehen ist. Die Maschine hat vier

Vergaser und zwei Magnetdynamos, Aluminiumkolben mit einem

einzigen Ring und ist für unmittelbaren Schraubenantrieb bei 1500

bis 1600 Umllmin oder für Antrieb mit Uebersetzung im Verhältnis

2:3 bei 1800 Umllmin eingerichtet. Sie soll ohne Getriebe 630,

mit Getriebe 713 kg, also 0,740 bezw. 0,840 kg/PS wiegen.

Die Verbindung der Insel Sylt mit dem Festland durch

einen 12 km langen Damm, der noch eine Elsenbahnlinie aufnehmen

soll und schon vor dem Kriege geplant war, soll, wie die „Deutsche
Bauzeitung" berichtet, noch im kommenden Frühjahr In Angriff

genommen werden.

Wohnkolonie im Feldli und ländliche Siedelung im
Zielgute St. Gallen (Band LXXIV, Seite 165 und 230). Von der
Bauverwaltung der Stadt St. Gallen erhalten wir die Mitteilung, dass
für die Feldli-Liegenschaft neun und für das Zielgut acht Entwürfe
eingereicht worden seien und dass das Preisgericht die Arbeiten
folgender Verfasser prämiiert habe:

Wohnkolonie im Feldli:
I. Preis (3000 Fr.) Architekt E. Fehr, St. Gallen.
II. „ (2000 Fr.) Architekten v. Ziegler # Balmer, St. Gallen.

Ländliche Siedelung „Zie/gut":
I. Preis (2000 Fr.) Architekt E. Hänny, St. Gallen.

II. „ (1800 Fr.) Architekten v. Ziegler § Balmer, St. Gallen.
III. „ (1600 Fr.) Architekt A. Aberle, St. Gallen.
IV. „ (1100 Fr.) Architekt E. Fehr, St. Gallen.

Näheres betreffend Ausstellung wird später mitgeteilt.
Neubau der Thurgauischen Kantonalbank in Frauenfeld

(Band LXXIV, Seite 49 und 253). Das Preisgericht hat am 14. und
15. d. M. seine Arbeit durchgeführt und aus den eingereichten
44 Entwürfen folgende mit Preisen bedacht:

I. Rang (2600 Fr.) Entwurf von Arch. Ernst Labhard in Zürich.
II. „ (2400 Fr.) Entwurf von Arch. BridlerQVölki in Winterthur.

III. „ (2000 Fr.) Entwurf von Arch. Ernst ffoseng in Frauenfeld.
IV. „ (1200 Fr.) Entwurf von Arch. Paul Huldi in Zürich.
V. „ (800 Fr.) Entwurf von Arch, /far/ Frey,

in Firma Saager è, Frey in Biel.
Die sämtlichen Entwürfe sind im „Falkensaal" öffentlich

ausgestellt.
Volkshaus auf dem Burgvogtei-Areal in Basel (Band

LXXIV, Seite 60). Bis zum 15. November waren zu diesem
Wettbewerb 50 Projekte eingegangen; einige weitere von Baslern im
Ausland dürften noch folgen. Das Preisgericht wird am 27. November
zusammentreten. Nach erfolgter Beurteilung werden die Pläne
14 Tage lang in der Turnhalle des Rosentalschulhauses öffentlich
ausgestellt.

Korrespondenz.

Ueber die gegenwärtig in Berücksichtigung gezogene
Verlegung des Amtes iiir geistiges Eigentum nach Interlaken

erhalten wir die folgende Zuschrift:
Nach Zeitungsmeldungen wird gegenwärtig „die Frage der

Verlegung des eidgenössischen statistischen Bureaus und des Amtes
für geistiges Eigentum von Bern nach Interlaken vom Bundesrat
ernstlich geprüft." Der Beweggrund für die in Aussicht genommene
Massnahme dürfte wohl in erster Linie die Entlastung der an
Wohnungsmangel leidenden Stadt Bern sein. Bezüglich der Verlegung
des Amtes tûr geistiges Eigentum aus der Bundesstadt und ins*

besondere nach Interlaken sei zunächst hervorgehoben, dass sämtliche

Länder ihre Patentämter am Sitze der Verwaltung untergebracht
haben, was kaum nur einem Zufall zugeschrieben werden darf.

Das Patentamt, wie wir das Amt für geistiges Eigentum der

Kürze halber nennen wollen, ist eines der wichtigsten Organe Im
Getriebe der industriellen und gewerblichen Tätigkeit unseres Landes;
es ist gewissermassen die Rüstkammer unserer Industrie und ein

nicht zu unterschätzender Faktor in unserer Volkswirtschaft Seine

Aufgabe kann es aber nur dann befriedigend lösen, wenn es mit der

schaffenden Industrie und dem Stande der Technik In fortlaufender,
unmittelbarer Fühlung steht, d. h. seinen Sitz an einem Orte hat,

wo die industrielle Tätigkeit am lebhaftesten Ist. Es ist ferner im
Interesse der Schutzbewerber notwendig, dass es an einem Orte

liegt, der von allen Seiten möglichst rasch und bequem erreichbar
ist. In allen Ländern ist man gegenwärtig eifrig bestrebt, den

gewerblichen Rechtschutz unter weitgehender Berücksichtigung der

Bedürfnisse der Industrie auszubauen, um der Industrie im
bevorstehenden Wirtschaftskampf neue Hilfsquellen zu öffnen. Zu diesen

Hilfsquellen gehört auch das umfangreiche Material an technischer
Literatur in Form von Patentschriften, technischen Fachschriften usw.,
das den Patentämtern zur Verfügung steht. Auch unser Patentamt

besitzt eine umfangreiche Sammlung solchen Materials, leider ohne
dass dieses, wohl zum Teil infolge der Raumnot, bis jetzt weiteren
Kreisen in genügender und zweckdienlicher Weise zugänglich
gemacht worden wäre, wie dies andernorts der Fall Ist. Wird nun aber
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